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An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheit 
und Soziales 
über 
den Vorsitzenden des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin   
über 
Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
Einzelplan 11 - Gesundheit und Soziales 
Kapitel 1166 – Landesamt für Gesundheit und Soziales – Soziales – 
 
Rahmenvereinbarung BUL  
 
Rote Nummer: 
 
Vorgang:         25. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 19.08.2013 
       (lfd. Nr. 144) 
 
 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Fol-
gendes beschlossen:  
 
 
  Piratenfraktion 
„Bitte die Rahmenvereinbarung zur Vermittlung von Unterbringungsplätzen der BUL im Auf-
trag der Bezirke und der ZAA sowie ZLA hereinreichen. ..........“ 
 
Ich bitte, den Beschluss mit nachfolgender Darstellung als erledigt anzusehen. 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Nachdem alle Beteiligten ihre Unterschriften geleistet haben, kann nunmehr, wie angekün-
digt,  die neue, ab dem Jahr 2014 geltende Rahmenvereinbarung vorgelegt werden (s. An-
lage). Beigefügt ist auch die bisherige Vereinbarung. 
 
 
 
 
 
 
Mario C z a j a 
 
Senator für Gesundheit und Soziales 
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Vertrag

Das Land Berlin,

vertreten durch das Landesamt für

Gesundheit und Soziales Berlin

Sächsische Str. 28/30, 10707 Berlin - Berlin -

und

- Betreiber/in -

schließen folgenden Vertrag:

§1

(Belegung/Ausstattung)

(1 ) Die Betreiberin verpflichtet sich, in Berlin, ab dem

_______ insgesamt __ Wohnplätze zur gemeinschaftlichen Unterbringung

von Asylbewerbern, Aussiedlern und Kriegsflüchtlingen zur Verfügung zu stellen sowie

die in diesem Vertrag festgelegten Leistungen zu erbringen.

Berlin entscheidet, welche Dienststelle zur Belegung berechtigt ist.

Die Betreiberin erklärt sich bereit, auch andere in Berlin vorläufig unterzubrin-gende Per-

sonenkreise (z.B. jüdische Zuwanderer, sonstige Ausländer, Obdachlose) auf Wunsch

von Berlin aufzunehmen und das Heim teilweise oder insgesamt entsprechend zu bele-

gen.

Nach Möglichkeit erfolgt eine Belegung mit Familienverbänden.



Anlage 2
zu § 3

der Rahmenvereinbarung zur Berliner Unterbringungsleitstelle

Die Mindestanforder~ngen beschreiben die unabdingbaren Anforderungen an den Betrieb
einer Unterkunft für die Unterbringung von Spätaussiedlern, Asylbewerbern, Kontinqent-.
flüchtlinge - und anderen Ausländern gemäß § 23 des Zuwanderunqsqesetzes sowie Ob-
dach- und Wohnungslosen (u.a. mit und ohne Vollverpflegung). Die Mindestanforderungen
sind stets Bestandteil aller belegungsvertraglichen Vereinbarungen. Vom Betreiber darüber
hinaus zu erbringende Leistungen können unter Berückslchtiqunq der entstehenden Kosten
(Tagessätze) heimspezifisch vereinbart werden. Das betrifft insbesondere' die Personalaus-
stattung in den Einrichtungen. '



Anlage 3
zu § 6

der Rahmenvereinbarung zur Berliner Unterbringungsleitstelle

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung der Angebote von Unterbringungsplätzen mit woh-
nungsähnlicher Struktur sowie Einzelzimmern und abgeschlossenen Wohneinheiten für
Personen mit gesundheitlichen Problemen

2. Erweiterung von Freizeitangeboten (z.B. Angebot von sportlichen Aktivitäten)

3. Alle zwei Jahre Kundenbefragung der l.eistunqsstellen (Bezirke und ZAA/ZLA sowie
ggf. ZAB) ,

4. Erstellen und Pflege von Informationsmaterial über die vorhandenen Einrichtungen

5. Großzügigere Zuweisung der reinen Wohnfläche pro Person'

6. Verpflichtung .des Betreibers zum Einsatz von qualifiziertem Personal im Leitungs- und
Betreuungsbereich insbes. bei Abschluss von Neuverträgen

7. -Helrnsitzunqen mit Bewohnern bei Bedarf

8. Mindestens monatliche turnusmäßige Einrichtungsbesichtigungen, auch außerhalb der
Bürozeiten



Anlage 4
zu .§ 9 und § 10

der Rahmenverein.barung zurBerllner Unterbringungsleitstelle

Die Verwaltungskosten .werden für die gesamte Unterbringungsleitstelle über kalkulatori-
sche Verrechnung auf der Basis der Kosten und Leistungsrechnung verrechnet,

Die bisherige Verrechnung von Personal- und Sachmitteln für die Leitstelle zur Unterbrin-
gung Wohnungsloser (LUW) analog der angewandten Vorgehensweise über den Titel 09
66/ 381 25 bzw. 'bezirkliche Titel wird zum 01.01.2005 eingestellt und erfolgt letztmalig für
das Jahr 2004.

Die Kostenerstattung über kalkulatorische Verrechnungen erfolgt nach folgendem Muster:

a) Belastung der beteiligten Leistungsstellen mit einer 200/0igen Grundpauschale an
den Kosten zu gleichen Teilen und

b) Verteilung der restlichen 800/0der Kosten anhand der realen Inanspruchnahme als
Leistungsentgelt, festgemacht an der Anzahl der für den jeweiligen Monat den ein-
zelnen Leistungsstellen zuzuordnenden Übernachtunqen, '

Die kalkulatorische Verrechnu.ng schließt die gesamten Produktkosten der Unterbringungs-
leitstelle (Personal-, .Sach- und Gemeinkosten, Investitionen sowie ggf. kalkulatorische Kos-
ten) ein. Bis auf weiteres werden Transferkosten (derzeit insbesondere Titel 09 66/ 67 159
über ein externes Produkt erfasst, das nicht mit den Leistungsstellen verrechnet wird ..

Die Unterbringungsleitstelle wird im Jahr 2005 über 5,75 PersonalsteIlen verfügen. Die Ver-
einbarungspartner stimmen im Steuerungsausschuss die für die Erfüllung der Aufgaben
notwendige quantitative Personalausstattung der Unterbringungsleitstelle ab.

Bei Kündigung der Vereinbarung durch einzelne Leistungsstellen sind die anteilig errechne-
ten Kosten der Unterbringungsleitstelle entsprechend der geltenden Regelungen für weitere
zwei Jahre nach Wirksamkeit der Kündigung von diesen Leistungsstellen zu übernehmen ..



Anlage 5
zu §4

der Rahmenvereinbaruhg zur Berliner Unterbringungsleitstelle

1. Unterbringungsgrundsatz

- In Absprache mit den Leistungsträgern wird den Unterzubringenden von der Unter-
bringungsleitsteIle eine bedarfsgerechte Unterkunft bzw. Ersatzquartier zur Verfü-
gung gestellt. Zur Vermeidung von Leerstandskosten folgen die Leistungsträger
grundsätzlich den Zuweisungsangeboten der Unterbringungsleitstelle. Ausnahmen
hiervon sind nur in Sonderfällen möglich; hier wird die Unterbringungsleitstelle weite-

. re Unterkunftsangebote unterbreiten.

2. Unterbringung in Sonderfällen

Abweichend von der Unterbringung in Gemeinschaftseinrichtungen werden von der
Unterbringungsleitstelle auch Quartiere bereit gestellt, die einzelfallbezogene be-
sondere Bedürfnisse der Unterzubringenden berücksichtiqen. Über eine Erweiterung
dieses Platzangebotes entscheidet der Steuerungsausschuss.

3. Bedarfssteuerung in Sonderfällen

Kurzfristige Verlegungen von Bewohnern können (z.B. hinsichtlich einer zusätzlichen
Bereitstellung von behindertengerechten Unterkunftsplätzen) nicht ausqeschtossen
werden. Die Unterbrinqunqsleitstelle wird in Absprache und enger Zusammenarbeit
mit den Leistungsträgern und Wbhn·heimbetrieben entsprechende Maßnahmen ein-
leiten und ausführen.

4. Informationspflicht bei der Aufgabe von .Wohnheimen

Die Leistungsträger und Bewohner ·werden von der Unterbringungsleitstelle rechtzei-
tig über bevorstehende Schließungen von Einrichtungen unterrichtet. Die Informatio-
nen hierüber ,werden von der Unterbringungsleitstelle in der Regel ca. vier bis sechs
Wochen vor dem Schließungstermin bekannt gegeben. Zur weitest gehenden Ver-
meidung von Leerstandskosten wird mit der Verlegung der Bewohner grundsätzlich
erst ca. 14 Tage vordem Schließungstermin begonnen.

5. Gemischte Zuständigkeiten

Sind mehrere Leistungsträger ·für die Unterbringung von Ehepartnern oder Familien
zuständig, erfolgt zwischen diesen eine rechtzeitige Abstimmung über die gemein-
same Unterbringung der betroffenen Personen in einer Einrichtung.



Zielvereinbarung zur Berliner

Unterbringungsleitstelle zwischen

dem Referat VI B der Abteilung VI

und

den Referaten VI A und VI C des Landesamtes für

Gesundheit und Soziales Berlin

als Teil der Rahrnenvereinbarung zur Berliner

Unterbringungsleitstelle (Anlage 6)
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Zielvereinbarunq zur Berliner Unterbringungsleitstelle

Die für die Berliner Unterbringungsleitstelle zuständiqeReferat VI B
im Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo)
- nachfolgend Unterbringungsleitstelle genannt ~
vertreten durch dessen Leiter

und

die für die Erstaufnahme und Anschlussunterbrinqunq von Asylbewerbern und Spätaussied-
lern zuständige Referat VI A und VI C im LAGeSo
vertreten durch deren Leiterinnen

schließen folgende Vereinbarung:

§1
Zielsetzung und Vereinbarungsgegenstand

(1) Diese Vereinbarung regelt die Umsetzung der Rahmenvereinbarung zur Ber-
liner Unterbringungsleitstelle zwischen den Bezirken und der Unterbringungs-
leitstelle (nachfolqend Rahmenvereinbarung genannt) für die Zentrale Auf-
nahmestelle für die Aussiedler (ZAB), die Zentrale Aufnahmeeinrichtung für
Asylbewerber (ZM) und die Zentrale Leistunqsstelle für Asylbewerber (ZLA)
und Ist-als Anlage 6 Bestandteil der Rahmenvereinbarunq.

(2) Die Vereinbarungspartner erklären die Rahmenvereinbarung zur grundsätzli-
chen Richtlinie ihrer Zusammenarbeit. Sofern in dieser Vereinbarung keine
anderen Regelungen getroffen werden, findet die Rahmenvereinbarung bzql,
der Regelungen für die Bezirke vollständig Anwendung auf Referate VI A und
VIC.

§'2
Unterzubringende Personenkreise

(1) Die Unterbrinqunqsleitstelle bringt auch Personen unter, für die die Abt. VI
Absprachen mit anderen Bundesländern zur vorübergehenden Unterbringung
getroffen hat.
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§3
Unterbrlnqunqsanqebot

(1) Die Unterbringungsleitstelle schließt im Auftrag und in Abstimmung mit dem Referat
VI C einen Vertrag für eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. In der Erst-
aufnahmeeinrichtung ist die' Unterbringung anderer Personenkreise qrundsätzfich
nicht möglich. Zur Vermeidung von Leerstandskosten können nach Abstimmung mit
dem Referat VI C auch andere Personenkreise untergebracht werden.

(2) Die Unterbringungskapazitäten der lAB stehen ausschließlich für Spätaussiedler und
ihre An.gehörigen (§§ 4, 7 und 8 BVFG) zur Verfügung und werden von ihr eigen-
ständig belegt. Die Unterbringung anderer Personkreise kann nur zur Wahrnehmung
dringender Landesinteressen erfolgen. Die dazu notwendige Abstimmung erfolqt im
Einvernehmen zwischen der zuständigen Senatsverwaltung und dem Referat (VI A .
unter Berücksichtigung von § 21 BVFG.

(3) Die Unterbringungsleitstelle stellt dem Referat VI A zusätzliche Platzkapazitäten zur
Verfügung, wenn autqrund kurzfristiqer ,lugangsentwicklungen die Platzkapazitäten
inder lAB nicht ausreichen.

.§ 4
.. Unterbringungsvermittlung und -steuerung

(1) Die Referate VI A und VI C informieren die Unterbringungsleitstelle ständig über die
Entwicklung der lugangszahlen und bemühen sich um Bedarfsprognosen für einen
Zeitraum von drei Monaten.

(2) Da für, die Unterbringungsleitstelle hinsichtlich der lAB grundsätzlich weder Unter-
bringungsvermittlungsbedarf (§ 3 Abs. (3)) noch Steuerungsbedarf ,(§ 2 Abs. (2) und
§ 3Abs. (7) der' Rahmenvereinbarunq) besteht, erfolgt seitens der lAB jeweils eine
unverbindliche Zuqanqsproqnose. ·

§5
Tagessatz für ZAB

(1) Der Tagessatz für die lAB fließt nicht in die Berechnung des angestrebten durch-
schnittlichen jährlichen Tagessatzes für einen Unterbringungsplatz ein.
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§6
Verrechnung der Verwaltungskosten

(1) Die Referate VI A und VI C übernehmen, den gleichen Anteil an der anfallenden
Grundpauschale wie die beteiligten Bezirke (siehe Anlage 4 der Rahmenvereinba-
rung).

(2) In der ZAB untergebrachte Personen bleiben bei der kalkulatorischen Kostenab-
rechnung unberücksichtiqt,

§7
Inkrafttreten, Kündigung

.(1) Diese Vereinbarung tritt zeitgleich mit der Rahmenvereinbarung in Kraft und unter-
liegt den gleichen Kündigungsfristen.

(2) Diese Vereinbarung ersetzt die zwischen den Vereinbarungspartnern im Jahr 2001
gesc,hlossene Zielvereinbarung.

, Referat VI A

~_;'+~.
~1 ~ MAR 2005 l4lliB

03,O~,O)

Referat VI C

J{_o($Ml ..
~~,~.()~ ~ ,~
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